
Vertrag über Freundschaft, 
Zusammenarbeit und gegenseitigen Beistand 

zwischen der Deutschen Demokratischen Republik 
und der Sozialistischen Republik Rumänien

Die Deutsche Demokratische Republik und die Sozialistische Republik 
Rumänien haben,

fest entschlossen, die Beziehungen der brüderlichen Freundschaft, der 
allseitigen Zusammenarbeit und des gegenseitigen Beistands zwischen den 
beiden Staaten zu entwickeln und zu festigen,

zutiefst davon überzeugt, daß die Entwicklung dieser Beziehungen den 
Lebensinteressen der Völker beider Länder entspricht und zur Festigung der 
Einheit und Geschlossenheit der sozialistischen Staaten beiträgt,

in dem Bewußtsein, daß die internationalistische Solidarität der soziali
stischen Staaten auf der Gemeinsamkeit der Gesellschaftsordnung, der grund
legenden Ziele und Bestrebungen, auf den gemeinsamen Interessen des 
Kampfes gegen Imperialismus und Reaktion beruht,

indem sie ihrem festen Wunsch Ausdruck verleihen, zur Festigung des 
Friedens und der Sicherheit in Europa und in der ganzen Welt beizutragen, 
die Zusammenarbeit mit den europäischen und den anderen Staaten ohne 
Unterschied ihrer Gesellschaftsordnung auf der Grundlage der Normen und 
Prinzipien des Völkerrechts zu entwickeln und gegen Imperialismus, Revan
chismus und Militarismus zu kämpfen,

entschlossen, in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Warschauer 
Vertrages über Freundschaft, Zusammenarbeit und gegenseitigen Beistand 
vom 14. Mai 1955 für den Zeitraum der Gültigkeit dieses Vertrages, der als 
Antwort auf die Bedrohung durch die Organisation des NATO-Paktes ab
geschlossen wurde, zu handeln,

überzeugt, daß die souveräne sozialistische Deutsche Demokratische Re
publik ein wichtiger Faktor für die Herbeiführung der europäischen Sicher
heit ist und ihre Friedenspolitik sowie ihre gleichberechtigte Teilnahme am 
internationalen Leben von wesentlicher Bedeutung für die Festigung des 
Friedens und der Sicherheit in Europa sind,

geleitet von den Prinzipien und Zielen der Charta der Vereinten Nationen,
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